
Amprion GmbH · Robert-Schuman-Straße 7 · 44263 Dortmund 

 

ANKÜNDIGUNG VON KARTIERUNGS- UND VERMESSUNGS-
ARBEITEN FÜR DIE TRASSENPLANUNGLANUNG 
 

Ortsübliche Bekanntmachung im Bereich Marl 
Windader West 
 

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, 
 
Amprion hat als zuständiger Übertragungsnetzbetreiber den gesetzli-
chen Auftrag, das Übertragungsnetz im Zuge der Energiewende um- 
und auszubauen. 
 
Windader West ist der Name von vier Offshore-Netzanbindungs- 
systemen, die Nordsee-Windstrom in das Übertragungsnetz einspei-
sen werden. Für die vier Systeme verlegt Amprion Kabel in Gleich-
stromtechnik auf hoher See, im niedersächsischen Wattenmeer sowie 
auf dem Festland zwischen der Nordseeküste und den jeweiligen Netz-
verknüpfungspunkten in Nordrhein-Westfalen. Sie können jeweils eine 
Leistung von 2.000 Megawatt übertragen, wodurch in Summe etwa 
der Bedarf von acht Millionen Menschen aus Offshore-Windenergie 
gedeckt werden kann. Die Netzanbindungssysteme werden Mitte der  
2030er Jahre in Betrieb gehen 
  
Für die Erstellung der Unterlagen für das bevorstehende Planfeststel-
lungsverfahren sind Bestandserfassungen der Tier- und Pflanzenarten 
sowie Vermessungsarbeiten erforderlich. Die Kartierungen dienen 
dazu, Aufschluss über relevante artenschutzrechtliche Aspekte zu er-
halten. Da sich die Kartierungsarbeiten am jahreszeitlichen Verlauf der 
Flora und Fauna orientieren und darüber hinaus der Witterung unterlie-
gen, sind die aufgeführten Arbeiten in der Abfolge variabel.  
 
Folgende Arbeiten, die jedoch nicht auf allen Grundstücken erfolgen 
müssen, werden von der Amprion GmbH bzw. ihren Beauftragten 
durchgeführt: 
 
Vermessungsarbeiten: Bereich der geplanten Trasse sind Vermes-
sungsarbeiten u.a. zum Abgleich von Luftbilddaten erforderlich Im Zuge 
der Vorarbeiten ist die tatsächlich vorhandene Topografie vor Ort auf-
zunehmen. Die Arbeiten werden i.d.R. fußläufig mit üblichen tragbaren 
Vermessungsgeräten durchgeführt. In Einzelfällen können auch mit 
Vermessungstechnik ausgestattete Drohnen die Topographie aus der 
Luft erfassen. In der Regel sind die Arbeiten – abhängig von den Wit-
terungsbedingungen – innerhalb von ca. einem Tag auf den jeweiligen 
Flurstücken abgeschlossen. 
 
Probeflächenermittlung/Biotoptypkartierung: Die potenzielle Eig-
nung der Flächen als Lebensraum (sog. „Habitateignung“) und Bio-
toptypkartierung wird durch Begehungen und flächendeckende Inau-
genscheinnahme bis zu einer Entfernung von rund 270 m von der Tras-
senachse festgestellt. 
 
Die angekündigten Vorarbeiten dienen zur Erhebung essentieller Da-
ten, die für die weitere Planung des Vorhabens erforderlich sind. 
 
Mit dieser ortsüblichen Bekanntmachung werden den von den Unter-
suchungen betroffenen Eigentümer*innen und Nutzungsberechtigten 
die Vorarbeiten nach § 44 Abs. 2 EnWG bekanntgemacht. 
 

 
Die Vorarbeiten erstrecken sich über einen Gesamtzeitraum von 
 

MAI 2025 BIS MAI 2026 
 

Die Grundstücke und landwirtschaftlichen Wege werden nur tageweise 
und kurzzeitig betreten. In der Regel sind die Mitarbeiter*innen zu Fuß 
unterwegs. Die Arbeiten vor Ort dauern wenige Minuten bis mehrere 
Stunden. Um die Flächen mit dem Fahrzeug zu erreichen, werden öf-
fentliche, private und landwirtschaftliche Wege genutzt. Ggf. werden 
Flurstücke, je nach Witterung und Aufwand, mehrmals an verschiede-
nen Tagen innerhalb des angegebenen Zeitraums betreten.  
 
Mit den Arbeiten haben wir u.a. die Bockermann Fritze Ingenieur-
Consult GmbH (Kontakt: Dipl.-Ing Antje Paneff, antje.paneff@bocker-
mann-fritze.de, +49 5224 9737-18) sowie die FROELICH & 
SPORBECK GmbH & Co. KG (Kontakt: Jana Brinker, j.brinker@fsum-
welt.de, +49 234 9 53 83-31) beauftragt.  
 
Eine Inanspruchnahme der Flurstücke erfolgt nur im Rahmen der oben 
beschriebenen Vorarbeiten und auf Grundlage des § 44 EnWG. Ge-
mäß Absatz 1 müssen Eigentümer*innen und sonstige Nutzungsbe-
rechtigte diese Arbeiten dulden, da sie zur Vorbereitung der Planung 
dienen. 
 
Im Zuge der Arbeiten werden im Regelfall keine Schäden verursacht. 
Sollte es trotz aller Vorsicht zu Flurschäden kommen, können diese 
beim o. g. Kontakt angezeigt werden. Wir werden diese sodann ent-
sprechend der gesetzlichen Vorgaben in § 44 Abs. 3 EnWG entschädi-
gen.  
 
Bei allen Vorarbeiten im Bereich der zukünftigen Trasse setzen wir 
höchste Standards für den Schutz von Mensch und Umwelt. Die Be-
lange von Umwelt, Natur und Landschaft nehmen wir dabei sehr ernst 
und halten uns streng an die gesetzlichen Vorgaben. Wir versuchen 
zudem die temporäre Störung der Wohn- und Erholungsfunktionen 
während der Erkundungsphase durch vorausschauende Planung, Ab-
sprachen mit Behörden und Betroffenen sowie den Einsatz schonender 
Technologien so gering wie möglich zu halten. 
 
Wir bedanken uns vorab bei allen betroffenen Eigentümer*innen und 
sonstigen Nutzungsberechtigten für ihr Verständnis. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
 
Linus Dahm 
Projektsprecher 
TELEFON: 0172 8493608 
E-MAIL: linus.dahm@amprion.net 
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LISTE DER FLURSTÜCKE IM BEREICH DER 
STADT MARL 
 
Flurstücke betroffen von Untersuchungen 
und/oder Rückschnitten 
 
Gemarkung: Marl 

Flur 035 
Flurstücke: 64, 10, 20, 31, 32, 89, 59, 33, 30, 91, 1, 56, 54, 57, 84, 5, 

55, 93, 63 

Flur 041 
Flurstücke: 2, 3 

Flur 043 
Flurstücke: 113, 112, 49, 111, 4, 57, 53, 89, 58, 48, 59, 3 

Flur 186 
Flurstücke: 254, 92, 46, 143, 252, 128, 43, 253, 132, 67, 135, 134, 

251, 129, 71, 257, 95, 256, 269, 131, 94, 258, 255, 130, 260, 259, 

141, 125, 77, 44, 267, 57 

Flur 187 
Flurstücke: 235, 567, 316, 629, 225, 631, 246, 529, 623, 558, 527, 

161, 203, 574, 241, 530, 528, 630, 218, 572, 578, 391, 244, 628, 228, 

575, 221, 525, 568, 243, 230, 227, 532, 157, 390, 293, 559, 624, 526, 
229, 204, 197, 242, 179, 531, 211, 217, 622, 573, 198, 98 
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